
2 | 2006

IAS 32 regelt die Abgrenzung vonEigen- und Fremdkapital in einem nachinternational anerkannten Rechnungsle-gungsstandards aufgestellten Jahresab-schluss. Nach IAS 32 müssen Ge-schäftsguthaben in einem IAS/IFRS-Abschluss grundsätzlich als Fremdkapi-tal ausgewiesen werden, weil die Ge-nossenschaft im Falle der Kündigungeines Mitglieds die Rückzahlung der be-treffenden Geschäftsguthaben nicht ver-meiden kann. Dies gilt auch, wenn dasGenossenschaftsmitglied von seinemKündigungsrecht noch keinen Ge-brauch gemacht hat. Die Tatsache, dassjedes Mitglied mit seinem Geschäfts-guthaben eine Haftung übernimmt undinsoweit für mögliche Verluste eintretenmuss, bleibt in IAS 32 unberücksichtigt.
Interpretation des IASB 
Die aktuelle Regelung in IAS 32 führtesowohl auf nationaler als auch auf inter-nationaler Ebene zu massiven Protestenaus den Reihen der genossenschaftli-chen Interessensvertreter. Als Reaktionauf diese Proteste hat das Interpreta-tionskomitee des IASB eine eigene Stel-lungnahme zur „Bilanzierung von Ge-schäftsguthaben in Genossenschaften“(IFRIC 2) zusammengestellt. NachIFRIC 2 sind Geschäftsguthaben dannals Eigenkapital auszuweisen, wenn dieGenossenschaft berechtigt ist, dieRückzahlung gekündigter Geschäftsgut-haben zurückzuweisen. Dazu schlägtdas Interpretationskomitee vor, dasssich die Genossenschaft auf den Erhalteines statutarischen oder gesetzlichenMindestkapitals berufen oder sich aufdas Recht zur Verweigerung der Rück-zahlung beziehen könnte. Solche Maß-nahmen sieht das deutsche Genossen-schaftsgesetz bislang nicht vor. Daherhat sich der deutsche Gesetzgeberdazu entschlossen, vergleichbare Rege-lungen im Rahmen der anstehendenNovellierung des Genossenschaftsge-setzes zu berücksichtigen. Zukünftig soll
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jede Genossenschaft entscheiden kön-nen, ob sie in ihrer Satzung ein Mindest-kapital vorsieht oder eine Regelung auf-nimmt, die für die Rückzahlung der Ge-schäftsguthaben die Zustimmung derGenossenschaft voraussetzt. Falls eineGenossenschaft von einer dieser Mög-lichkeiten Gebrauch macht, kann sie ineinem IAS-Abschluss das betreffendeGeschäftsguthaben als Eigenkapitalausweisen.
Fortentwicklung des IAS 32
Nachdem die Kritik an IAS 32 auch nachVeröffentlichung des IFRIC 2 nicht spür-bar abgeklungen ist, wurden sowohl aufnationaler als auch auf internationalerEbene Aktivitäten zur Fortentwicklungdes IAS 32 aufgegriffen. Gegenwärtigarbeitet der US-amerikanische Stan-dardsetzer, das Financial AccountingStandards Board (FASB), an einerneuen Konzeption zur bilanziellen Ab-grenzung von Eigen- und Fremdkapital.Die Ergebnisse des FASB sollen mittel-fristig in ein gemeinsames Projekt mitdem IASB zur Fortentwicklung von IAS32 einfließen. Erste Vorstellungen wur-den bereits als Entwurf veröffentlicht.Rückzahlbare Kapitaltitel sollen dem-nach dann als bilanzielles Eigenkapitalzu behandeln sein, wenn sie dem Kapi-talgeber eine direkte Eigentümerstellunggewähren. Typisch für eine solche direk-te Eigentümerstellung soll sein, dass • das überlassene Kapital am Netto-Vermögen des Unternehmens beteiligtist und• im Falle der Liquidation nachrangig be-dient wird.Erste konkrete Ergebnisse aus diesemProjekt, das in einer zweiten Stufe in eingemeinsames Projekt mit dem IASBmünden soll, sollen im Jahr 2008 vorge-legt werden. Der DGRV hat in seinerStellungnahme gegenüber dem FASBdie Tatsache begrüßt, dass – anders alsbeim aktuellen IAS 32 – die Rückzahl-barkeit eines Kapitaltitels dem Ausweis
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als Eigenkapital grundsätzlich nicht ent-gegen steht. Mit dem Kriterium der„direkten Eigentümerstellung“ und dergeforderten Nachrangigkeit nähert sichdas FASB zwar dem bisherigen deut-schen Verständnis von Eigenkapital alsHaftkapital an. Der DGRV kritisiert je-doch die Anforderung, dass eine Klassi-fizierung als Eigenkapital zwingend eineBeteiligung am Netto-Vermögen desbilanzierenden Unternehmens voraus-setzt. Nach deutschem Verständnisreicht es aus, wenn Eigenkapital alsHaftkapital einen Puffer für laufendeVerluste und für mögliche Fehlbeträgeim Falle der Liquidation bietet. Eineuneingeschränkte Anteilnahme an denReserven des bilanzierenden Unterneh-mens wird – insbesondere im Hinblickauf die Gruppe der nicht kapitalmarkto-rientierten Unternehmen – nicht gefor-dert.
DRSC-Arbeitskreis mitBeteiligung des DGRV
Parallel zu den Arbeiten des FASBwurde beim Deutschen Rechnungsle-gungs Standards Committee (DRSC)ein Arbeitskreis zur Abgrenzung vonEigen- und Fremdkapital eingerichtet, indem auch der DGRV vertreten ist.Dieser Arbeitskreis soll im Auftrag desDeutschen Standardisierungsrats eige-ne Vorschläge für die Fortentwicklungvon IAS 32 entwickeln und möglicheÄnderungen dieses Standards beglei-ten. Der DGRV verfolgt hierbei das Ziel,eine rechtsformneutrale Kapitaldifferen-zierung zu schaffen, die die betriebswirt-schaftlichen Kriterien des Eigenkapitals,

insbesondere dessen Haftungs- undFinanzierungsfunktion, in den Vorder-grund stellt. Die Rückzahlbarkeit vonbestimmten Kapitalinstrumenten (Ge-schäftsguthaben, Einlagen in Personen-gesellschaften etc.) stünde unter diesenVoraussetzungen einer Klassifizierungals Eigenkapital nicht entgegen. Nur sokann eine Abgrenzung von Eigen- und
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Allgemein bekannt ist, dass Unter-nehmer grundsätzlich ihre Vorsteuerbe-träge von der Umsatzsteuerschuld ab-ziehen können, es sei denn, dass dieseauf steuerfreie Umsätze entfallen. Der-artige steuerfreie Umsätze, wie etwa beieiner Kreditgewährung, fallen bei Ban-ken überproportional an. Weitaus weni-ger bekannt ist, dass es auch Aus-nahmen von diesem Grundsatz derNichtabziehbarkeit von Vorsteuern gibt.
Eine dieser Ausnahmen ist gegeben,wenn Vorsteuern zwar auf umsatzsteu-erfreie Kreditgewährung entfallen, derEmpfänger der Leistung jedoch imNicht-EU-Ausland ansässig ist. Genaudies könnte man z.B. bei der Vergabevon VISA-Kreditkarten nutzen und damitbislang für die Banken ungenutzte Vor-steuerabzugspotentiale heben.
Nach unserer Erfahrung machen dieBanken derzeit kaum von dieser Zuord-nungsmöglichkeit Gebrauch. Gerade in

Zeiten aber, in denen das Outsourcingforciert wird, erhöhen sich zwangsläufigdie Außenumsätze. Damit steigt gleich-sam das Vorsteuerabzugsvolumen,wenn es dem VISA-Kreditkartenge-schäft zugeordnet werden kann. Jedeweitere Umsatzsteuererhöhung – zumJahresende 2006 ist die nächste bereitsbeschlossen – steigert zusätzlich diewirtschaftliche Bedeutung eines opti-mierten Vorsteuerabzuges.
Im Ergebnis würde eine Bank umsostärker profitieren, je weniger Karten-gebühren sie berechnet und je höherder jeweilige Umsatz pro Karte ist. Eineinmaliger Aufwand entstünde lediglichdadurch, dass eine Zuordnungsmatrixfür vorsteuerbehaftete Eingangsumsätzezu einzelnen Kreditkartenumsätzenerstellt werden müsste. Dieser Aufwandwird in der Regel jedoch (noch)gescheut.
Ein Beitrag von RA Volker Lipps

Information
Weiterführende Links und Informa-tionen zum IAS 32 erhalten Sie aufwww.perspektivepraxis.de.Aktuell informiert werden Sie auch mitunserem Standard Setting Report aufwww.dgrv.de/de/publikationen.html,der unter dieser Adresse abonniertwerden kann.

Fremdkapital erreicht werden, die dentatsächlichen wirtschaftlichen Gegeben-heiten entspricht und nicht ausschließ-lich an der formalen Rückzahlbarkeit an-setzt. Hierfür wird sich der DGRV auchweiterhin im Rahmen seiner Fach- undGremienarbeit einsetzen.
Ein Beitrag von Dr. Heino WellerBankenverschenken GeldVorsteuerabzugs-potentiale werdennicht ausgeschöpft


